MULTIFUNKTIONALES KINDERBETREUUNGSZENTRUM

AUFNAHME- UND BETRIEBSORDNUNG DER EINRICHTUNGEN DES MULTIFUNKTIONALEN KINDERBETREUUNGSZENTRUMS (CPE)

(KINDERKRIPPE, KINDERHORT, LERNZENTRUM)
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*   *

*

Das Multifunktionale Kinderbetreuungszentrum (CPE), das sich aus der Kinderkrippe, dem Kinderhort und dem Lern- und Freizeitzentrum (nachstehend als „Lernzentrum“ bezeichnet) zusammensetzt, soll den aus den verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union kommenden und weit von ihrem Heimatort entfernt lebenden Eltern die Möglichkeit bieten, bei ihrer Ankunft in Luxemburg ohne große Schwierigkeiten eine Betreuungsstätte für ihr Kind bzw. ihre Kinder zu finden.

Auf diese Weise können die Eltern in Ruhe der Tätigkeit bei den Institutionen und Organen nachgehen, für die sie eingestellt wurden, wobei insbesondere die damit verbundenen Arbeitszeiten und Sachzwänge sowie die Vielfalt ihrer Sprachen und Gewohnheiten berücksichtigt werden.

Der Kinderhort und das Lernzentrum unterstehen der Verwaltung der Europäischen Kommission, während die Betriebsführung der Kinderkrippe
 durch die Verwaltung des Europäischen Parlaments entsprechend den Richtlinien des Luxemburgischen Ausschusses für soziale Tätigkeiten (CAS) und mit Unterstützung des Ausschusses des Multifunktionalen Kinderbetreuungszentrums (CCPE), dessen Zusammensetzung in seiner Satzung geregelt ist, erfolgt.


ARTIKEL 1

Funktion der Kinderkrippe, des Kinderhorts und des Lernzentrums

1.1. Kinderkrippe

Zweck der Krippe ist die Befriedigung der Grundbedürfnisse des Kindes (Grundversorgung: Verpflegung, Hygiene und Schlafen) und die Gewährleistung seiner affektiven Sicherheit durch Kontinuität in den Erwachsenen-Kind-Beziehungen. Ein pädagogischer Plan wurde erarbeitet, der den Eltern zur Verfügung steht.

1.2. Kinderhort und Lernzentrum

Zweck des Kinderhorts sowie des Lernzentrums ist es, für die Betreuung und Entwicklung der Kinder Sorge zu tragen. Außerdem bietet das Lernzentrum den Kindern die erforderliche psychopädagogische Unterstützung bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben und bietet erzieherische Aktivitäten an, die der Entwicklung der Kinder förderlich sind.

Das Personal des Lernzentrums überwacht und hilft bei der Erledigung (jedoch nicht der Korrektur) der von der Schule geforderten Hausaufgaben, die in dem entsprechenden Heft eingetragen sind.

1.3. Im Interesse des Kindes und des ordnungsgemäßen Betriebs von Kinderkrippe, Kinderhort und Lernzentrum (nachstehend jeweils als „Einrichtung“ bezeichnet, wenn sie allgemein genannt werden) finden regelmäßige Kontakte zwischen Eltern und Betreuungspersonal statt.

ARTIKEL 2

Aufnahme

2.1. Berechtigte

Die drei Einrichtungen sind den Kindern der Beamten und Bediensteten der europäischen Institutionen und Organe in Luxemburg vorbehalten, die dem Ausschuss für soziale Tätigkeiten angehören und sich an den Verwaltungskosten aller Art der jeweiligen Einrichtung beteiligen. Die Kinder des Erziehungspersonals des Kinderbetreuungszentrums und der Europäischen Schule sind in dieser Berechtigtenkategorie inbegriffen. In Bezug auf den Kostenbeitrag wird das oben genannte Personal der Europäischen Schule, des Kinderhorts und des Lernzentrums als zum Personal der Europäischen Kommission gehörend angesehen.

Wenn allen Anträgen des unter den vorhergehenden Absatz fallenden Personenkreises stattgegeben wurde, können weitere Aufnahmeanträge berücksichtigt werden, und zwar von Beschäftigten mit privatrechtlichem Direktvertrag, abgeordneten nationalen Beamten u. a.

Mit Ausnahme von behelfsweisen Aufnahmen erfolgt die Einschreibung für den Kinderhort und das Lernzentrum für ein ganzes Schuljahr (vgl. Artikel 3.6 und Artikel 4.4).
Zwecks Aufnahme von Kindern in den Kinderhort und das Lernzentrum muss das unter die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten (BBSB) oder unter das Privatrecht fallende Personal einen Vertrag über mindestens ein Jahr oder einen unbefristeten Vertrag für den wahrscheinlichen Aufnahmezeitpunkt des Kindes vorlegen.

2.2. Alter
In die Kinderkrippe werden die Kinder grundsätzlich ab dem Alter von drei Monaten bis zum vollendeten 42. Monat aufgenommen.

Im Kinderhort finden Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr Aufnahme, die schon sauber sind und sich deutlich verständlich machen können.

Der Wechsel von der Krippe in den Kinderhort erfolgt im September, im Januar und nach Ostern. Während der Sommerferien können keine aus der Krippe kommenden Kinder in den Kinderhort übernommen werden.

In das Lernzentrum werden Kinder im Schulalter aufgenommen, die zu Schuljahresbeginn das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
2.3. Zuständige Dienststellen
Die Entscheidungen über die Aufnahme werden vom jeweiligen Verwaltungsträger nach den in dieser Ordnung festgelegten Kriterien getroffen.

Der Verwaltungsträger kann stets die Stellungnahme des Ausschusses des Kinderbetreuungszentrums einholen, insbesondere wenn Eltern einen sie betreffenden Bescheid anfechten.

ARTIKEL 3

Aufnahmeprioritäten

3.1.
In Bezug auf die Aufnahme der Kinder von Beamten, Bediensteten und des Erziehungspersonals des Kinderbetreuungszentrums und der Europäischen Schule
 werden die Prioritäten wie folgt festgelegt:


Priorität 1 :
Elternteil
, der allein für den Unterhalt und die Erziehung des Kindes verantwortlich ist.
Priorität 2 :
-
Beide Elternteile üben eine berufliche Tätigkeit in Vollzeit aus.
-
Ein Elternteil übt eine berufliche Tätigkeit in Vollzeit aus, der andere Elternteil ist mindestens halbtags berufstätig.
Priorität 3 :

Ein Elternteil ist in Vollzeit berufstätig, und der andere ist weniger als halbtags oder überhaupt nicht berufstätig. 
3.2.
Arbeitet ein Elternteil nur halbtags, so wird das Kind nur für die Zeit, in der der Elternteil seine Berufstätigkeit ausübt, in den Kinderhort und das Lernzentrum aufgenommen. 
3.3.
Innerhalb jeder Priorität werden die Anträge vom Verwaltungsträger nach dem niedrigsten Familieneinkommen (das dem Verwaltungsträger zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Vorgangs bekannt ist) und der Zahl der Kinder eingestuft, für die der antragstellende Elternteil unterhaltspflichtig und sorgeberechtigt ist. Was die Kinderkrippe anbelangt, so wird bei gleicher familiärer Situation das Datum des Eingangs der vollständigen Unterlagen beim Verwaltungsträger berücksichtigt.
3.4.
Für die in Artikel 2 Absatz 2 genannten sonstigen Aufnahmeanträge gelten ebenfalls die oben genannten Prioritäten und Kriterien.
3.5.
Bei den von den Verwaltungsträgern aufgestellten Wartelisten sind die oben genannten Prioritäten zu beachten.
3.6.
In Ausnahmefällen können nicht angemeldete Kinder, von denen ein Elternteil in einer der in Artikel 2 Absatz 1 genannten europäischen Institutionen oder Organe arbeitet, im Rahmen der verfügbaren Plätze und nach vorheriger Genehmigung der Verwaltung behelfsweise (vgl. Artikel 4 Absatz 4) für eine begrenzte Zeit aufgenommen werden. Eine solche behelfsweise Aufnahme kann keinen Zeitraum von weniger als fünf Arbeitstagen bzw. mehr als einem Monat umfassen.
Der oben genannte Elternteil hat beim jeweiligen Verwaltungsträger einen schriftlich begründeten Antrag unter Angabe der Dauer des Behelfs zu stellen. Jede Verlängerung bedarf der vorherigen Zustimmung der Verwaltung. Ein Antrag auf eine Behelfslösung wird ohne die erforderlichen Belege nicht angenommen.
Der Kostenbeitrag für die behelfsmäßige Aufnahme wird wie die Einschreibung für die Sommerferien berechnet.
Die behelfsmäßige Aufnahme betrifft nicht die Kinderkrippe.
3.7. In Ausnahmefällen können auf der Grundlage von entsprechenden Belegen und im Rahmen der verfügbaren Plätze andere Fälle berücksichtigt werden, die eine Teil- oder Vollzeitverfügbarkeit des nicht als Beamter tätigen Elternteils erforderlich machen.
ARTIKEL 4

Anmeldungsmodalitäten

4.1
Der Antrag auf Aufnahme bzw. Wiederaufnahme (Anlage 1) ist zusammen mit seinen ordnungsgemäß ausgefüllten und unterzeichneten Anlagen mindestens drei Monate vor dem wahrscheinlichen Aufnahmetermin beim Sekretariat der betreffenden Einrichtung einzureichen. Er schließt ein, dass die Eltern die Aufnahme- und Betriebsordnung sowie die Notfallmaßnahmen anerkennen, die von den jeweiligen Verantwortlichen beschlossen werden könnten. 
Dem Aufnahmeantrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

•
Gesundheitsbogen (außer für die Krippe: Dokument ist nachträglich vorzulegen),
•
Auskunftsblatt (Anlage 2),

•
Geburtsurkunde des Kindes,

•
Bescheinigung der Institution, der der antragstellende Elternteil und gegebenenfalls der andere Elternteil untersteht, über den Status (Beamter, Bediensteter
), die Zahl der unterhaltsberechtigten Kinder und die Arbeitszeitmodalitäten (Vollzeit, Dreiviertelzeit, Halbzeit),
•
Bescheinigung über die Zusammensetzung des Haushalts und Aufenthaltsbescheinigung des Elternteils oder der Eltern bzw. sonstige Belege (für Priorität 1), 
•
Einkommensbescheinigungen der Eltern.
Im Aufnahmeantrag sind insbesondere die Namen von mindestens zwei Vertrauenspersonen anzugeben, die mindestens 16 Jahre alt sind, die bei einem Unfall des Kindes und/oder bei Verhinderung der Eltern benachrichtigt werden können und berechtigt sind, das Kind gegebenenfalls abzuholen. Die Eltern werden darauf hingewiesen, dass es von Vorteil ist, wenn sie möglichst viele Angaben zu den Personen machen, die ihr Kind abholen können.
Unvollständige Unterlagen können für die Aufnahme nicht berücksichtigt werden. Abgesehen von Sonderfällen kann jeder Antrag, der zu spät und/oder unter Nichteinhaltung der vorgesehenen Fristen (drei Monate) eingereicht wurde, von der Verwaltung der drei Einrichtungen abgelehnt werden.
4.2.
Der Aufnahmeantrag (bzw. der Antrag auf Wiederaufnahme in den Kinderhort und das Lernzentrum) ist von dem Elternteil einzureichen, der Beamter oder Bediensteter ist bzw. zum Erziehungspersonal des Kinderbetreuungszentrums und der Europäischen Schule gehört. Falls beide Elternteile Beamte oder Bedienstete der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Institutionen oder Organe sind, hat ihn derjenige einzureichen, der die Familienzulagen bezieht.
4.3. Von jeder Veränderung der familiären, finanziellen oder beruflichen Situation der Eltern ist der jeweilige Verwaltungsträger innerhalb von höchstens 15 Tagen unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen. Durch diese Meldung wird das Recht des Kindes auf den Besuch der betreffenden Einrichtung im laufenden Schuljahr grundsätzlich nicht in Frage gestellt, außer wenn das Dienst-, Rechts- oder Vertragsverhältnis mit den europäischen Institutionen oder Organen beendet wird.
Die Veränderung wird ab dem Monat berücksichtigt, in dem der Antrag eingegangen ist
.
Die Höhe des Kostenbeitrags wird nur dann aktualisiert, wenn die Veränderung der familiären, finanziellen oder beruflichen Situation der Eltern mindestens drei Monate andauert.
Jede Änderung der Art der Anwesenheitszeit in der Einrichtung gegenüber dem Aufnahmeantrag ist dem Sekretariat der betreffenden Einrichtung mindestens 15 Tage im Voraus schriftlich mitzuteilen und tritt erst zum 1. des folgenden Monats in Kraft.
Der Verwaltungsträger des Kinderhorts und des Lernzentrums kann jederzeit von Amts wegen eine Überprüfung der für den Finanzbeitrag ausschlaggebenden Daten vornehmen. Korrekturen, die sich gegebenenfalls als erforderlich erweisen, werden rückwirkend zum 1. Januar des betreffenden Jahres wirksam. Der Verwaltungsträger der Kinderkrippe aktualisiert einmal jährlich (Februar/März) rückwirkend zum 1. Januar die Höhe der Kostenbeiträge.
4.4. Behelfsweise Aufnahme
a)
Behelfsweise Aufnahme während der Schulferien der Europäischen Schule:
In den Anmeldeformularen, die den Eltern im Laufe des Jahres zugeschickt werden, ist eine Anmeldefrist angegeben. Einer Anmeldung nach dieser Frist wird nicht stattgegeben.
b)
Die behelfsweise Aufnahme außerhalb der Schulferien der Europäischen Schule:
-
bedarf der vorherigen Zustimmung der Verwaltung;
-
ist auf maximal einen Monat begrenzt (aufeinanderfolgende Kalendertage) und kann keinen Zeitraum von weniger als fünf Arbeitstagen umfassen.
c)
 An Lehrerfortbildungstagen ist die Betreuung den Kindern vorbehalten, die das Multifunktionale Kinderbetreuungszentrum regelmäßig besuchen (behelfsmäßig aufgenommene Kinder werden an diesen Tagen nicht zugelassen).
4.5. Bestimmungen bezüglich der Kinderkrippe
Die Anmeldung erfolgt im Allgemeinen für vollzeitliche Anwesenheit. Allerdings können Eltern in Ausnahmefällen eine teilzeitliche Betreuung beantragen. Der Verwaltungsträger wird dem nur zustimmen, wenn die teilzeitliche Betreuung alle der folgenden Bedingungen erfüllt:
a) der Beamte/sonstige Bedienstete muss sich im Elternurlaub, im Urlaub aus familiären Gründen, im Urlaub aus persönlichen Gründen für maximal sechs Monate befinden oder Teilzeit arbeiten;
b) die teilzeitliche Betreuung muss den pädagogischen Erfordernissen und den Organisationsregeln der Kinderkrippe entsprechen;
c) die teilzeitliche Betreuung des Kindes muss der Arbeitszeit des Beamten/sonstigen Bediensteten entsprechen;
d) es müssen Plätze zur Verfügung stehen.
Ein Antrag auf teilzeitliche Betreuung muss beim Verwaltungsträger mindestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt der Änderung der Anwesenheitszeit eingehen. In dem Antrag muss die Art der Anwesenheitszeit klar angegeben werden. Jedes Jahr wird nur eine einzige Änderung genehmigt und zwar mindestens sechs Monate nach der ursprünglichen Vereinbarung.
4.6. Anmeldung eines Kindes mit einer Behinderung
Die Akte eines Kindes mit einer Behinderung bzw. einer schweren Krankheit wird dem Ärztlichen Dienst zur Stellungnahme vorgelegt, damit mit Hilfe der Sozialberater der Institutionen und anderen betroffenen Dienststellen eine adäquate Lösung angestrebt werden kann.
ARTIKEL 5

Kostenbeitrag der Eltern

5.1.
Die Zahlung des Kostenbeitrags der Eltern wird ab dem Tag der Aufnahme des Kindes fällig, selbst wenn das Kind nicht zum vorgesehenen Termin erscheint; der Kostenbeitrag wird vom Gehalt des Elternteils einbehalten, der das Kind angemeldet hat.
Im Hinblick auf die Kinderkrippe wird jeder verspätete Rücktritt (weniger als zwei Monate vor dem vorgesehenen Aufnahmedatum, siehe Artikel 14) als Abmeldung betrachtet. 
Wird für die Zahlung des Kostenbeitrags der Eltern eine gesonderte Rechnung erstellt, so wird vom Zahlungspflichtigen eine Bankeinzugsermächtigung verlangt.

Die Höhe des Kostenbeitrags der Eltern wird anhand der vom Sozialausschuss aufgestellten und regelmäßig überprüften Tabelle festgelegt, wobei Folgendes berücksichtigt wird:
•
das Nettoeinkommen
 der Eltern, zuzüglich oder abzüglich einer etwaigen Unterhaltsrente,
•
die Zahl der Kinder, für die die Eltern unterhaltspflichtig und sorgeberechtigt sind,
•
die Häufigkeit des Besuchs der Einrichtung.

Eltern, bei denen eine eingetragene nichteheliche Lebensgemeinschaft besteht, sind mit Blick auf den von ihnen zu zahlenden Kostenbeitrag wie verheiratete Eltern zu behandeln.
Für den Kinderhort und das Lernzentrum liegen die Kosten der Mahlzeiten fest (Primarstufe 12 Mahlzeiten/Monat und Sekundarstufe 8 Mahlzeiten/Monat).
Im Monat November werden die Mahlzeiten nicht in Rechnung gestellt.
5.2. 
Für die Anmeldung im Kinderhort und im Lernzentrum während der Sommerferien der Europäischen Schule wird der Kostenbeitrag der Eltern anhand der Anzahl der halben Tage berechnet, für die das Kind angemeldet wurde, zuzüglich der Zahl der eingenommenen Mahlzeiten (siehe die Preisgestaltung auf der Website von CPE/OIL).



Bei begründeter Abwesenheit erfolgt eine Erstattung, sofern die Abwesenheit mindestens fünf aufeinander folgende Arbeitstage beträgt (siehe Artikel 6.2.2 – Erstattungsmodalitäten).
5.3. 
Bestimmungen für die Kinderkrippe
Bei teilzeitlicher Anwesenheit wird der Kostenbeitrag der Eltern wie folgt ermittelt:
Art der Anwesenheit pro Woche/Prozentsatz des Kostenbeitrags der Eltern
3 ganze Tage
60 %

4 ganze Tage
80 %

5 Vormittage
60 %

5 Nachmittage
40 %

Der Kostenbeitrag der Eltern wird nur dann aktualisiert, wenn die Änderung der familiären, finanziellen und/oder beruflichen Situation der Eltern mindestens drei Monate andauert.
Bei Elternurlaub von mehr als einem Monat, während dem das Kind die Kinderkrippe nicht besucht, kann die Zahlung ausgesetzt werden. Das Kind verliert seinen Platz, kann aber wieder eingegliedert werden, sobald ein seinem Alter entsprechender Platz frei wird und sofern die Eltern mindestens zwei Monate im Voraus einen entsprechenden Antrag stellen.
Der Verwaltungsträger wird darauf achten, das Kind sofern möglich wieder in derselben Krippe unterzubringen.
5.4. 
Falls der vertraglich an die Institutionen gebundene Elternteil einen befristeten Vertrag besitzt, kann die Leitung eine Garantie für den elterlichen Kostenbeitrag in Höhe von höchsten drei Monatsbeiträgen verlangen.
ARTIKEL 6

Abwesenheit des Kindes

Jede Abwesenheit eines Kindes ganz gleich aus welchem Grund ist der Leitung der betreffenden Einrichtung unverzüglich schriftlich (per E-Mail) bis spätestens 11.00 Uhr des Tages der Abwesenheit zu melden (unter Angabe des Namens des Kindes und des Namens des Betreuers des Kindes). 
6.1.

Krankheit
6.1.1.
Kinderkrippe, Kinderhort und Lernzentrum:

Bei Abwesenheit aus gesundheitlichen Gründen während mehr als fünf aufeinander folgenden Arbeitstagen, für die ein ärztliches Attest vorgelegt wird, besteht ab dem sechsten Arbeitstag ein Anspruch auf Rückerstattung (ein Arbeitstag = 1/20 des monatlichen Kostenbeitrags). Diese Abwesenheit ist mit einem ärztlichen Attest zu belegen, das zusammen mit dem Antrag auf Rückerstattung innerhalb von 30 Kalendertagen nach Rückkehr des Kindes beim Sekretariat der betreffenden Einrichtung einzureichen ist.
Was die Kinderkrippe betrifft, so wird im Sommer eine Abwesenheit wegen Krankheit nicht über 10 Arbeitstage hinaus erstattet.
6.2.

Sonstige Abwesenheit
6.2.1.
Kinderkrippe:

Rückerstattungen wegen Jahresurlaub erfolgen durch automatische Verringerung des Monatsbeitrags um 10 %
.
Bei teilzeitlicher Anwesenheit wird die prozentuale Verringerung im Verhältnis zur gewählten Anwesenheitszeit ermittelt (z. B. 5 % bei halbtägiger Anwesenheit).
Abwesenheitszeiten von mindestens fünf aufeinander folgenden Arbeitstagen aus dienstlichen Gründen bewirken eine Rückerstattung, sofern beim Sekretariat der Kinderkrippe innerhalb von 30 Kalendertagen nach Rückkehr des Kindes ein Antrag auf Rückerstattung eingegangen ist.
6.2.2.
Kinderhort und Lernzentrum:

Für Abwesenheitszeiten während der von der Europäischen Schule festgelegten Schulferien besteht – außer in den Sommerferien - kein Anspruch auf Rückerstattung. In den Sommerferien erfolgt eine Rückerstattung, sofern die begründete Abwesenheit mindestens fünf aufeinander folgende Arbeitstage beträgt und schriftlich mindestens fünf Arbeitstage im Voraus mitgeteilt wird.
Eine Rückerstattung erfolgt nur bei mindestens drei Wochen im Voraus angekündigten Schulklassenaufenthalten in Skigebieten, an der See oder im Schullandheim.
ARTIKEL 7

Öffnungszeiten

7.1.

Allgemeine Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten der drei Einrichtungen richten sich nach den Arbeitstagen und ‑zeiten der europäischen Institutionen und Organe in Luxemburg und nach den Unterrichtszeiten der Europäischen Schule.
Die Einrichtungen sind ganzjährig von montags bis einschließlich freitags mit Ausnahme der für alle europäischen Institutionen und Organe festgelegten Feiertage geöffnet.
Werden bestimmte Feiertage nicht von allen europäischen Institutionen und Organe begangen, so werden nur die Kinder der betroffenen Eltern betreut, unter der Voraussetzung, dass mindestens 15 Kinder in der Kinderkrippe und 50 Kinder im Kinderhort und im Lernzentrum anwesend sind
.
Die Eltern haben sich strikt an die Öffnungs- und Schließzeiten zu halten, um den ordnungsgemäßen Betrieb der jeweiligen Einrichtungen zu gewährleisten.
Bei wiederholter Nichtbeachtung dieser Öffnungszeiten behält sich die jeweilige Leitung das Recht vor, die Aufnahme des Kindes für den fraglichen Tag abzulehnen, nachdem sie die Eltern zuvor davon in Kenntnis gesetzt hat.
Kinder, die systematisch oder sehr häufig erst nach Schließung abgeholt werden, werden nach schriftlicher Abmahnung durch die Leitung vorbehaltlich des nachstehenden Artikels 13 von der betreffenden Einrichtung verwiesen.
Sämtliche zusätzlichen Betreuungskosten sind von den Eltern des Kindes bzw. der Kinder zu tragen.
7.2.

Besondere Bestimmungen
7.2.1.
Kinderkrippe
Die Kinderkrippe ist von 8.00 bis 19.00 Uhr (spätestens) geöffnet; freitags schließt sie um 18.30 Uhr.
Außer in Ausnahmefällen müssen die Kinder bis 9.00 Uhr gebracht werden. Sie dürfen keinesfalls während der Essenszeiten oder des Mittagsschlafs (etwa von 11.00 bis 15.00 Uhr) gebracht oder abgeholt werden.
Es gibt drei Arten von teilzeitlicher Anwesenheit:

a)
3 ganze Tage pro Woche,

b)
4 ganze Tage pro Woche,

c)
5 halbe Tage bestehend aus entweder 5 Vormittagen oder 5 Nachmittagen (es sind keine Kombinationen möglich).

Die Vorschriften für die teilzeitliche Anwesenheit werden von den Krippen festgelegt und vom Verwaltungsträger mitgeteilt.
Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann der Verwaltungsträger nach vorheriger Abmahnung des Beamten/sonstigen Bediensteten die Zahlung des vollständigen Kostenbeitrags verlangen oder das Kind aus der Einrichtung ausschließen.
Die Morgen- und die Abendmahlzeit nehmen die Kinder zu Hause ein. Von der Krippe werden eine Zwischenmahlzeit am Vormittag, das Mittagessen und eine Zwischenmahlzeit am Nachmittag gereicht.
7.2.2.
Kinderhort: siehe Anlage.
7.2.3.
Lernzentrum: siehe Anlage.
7.2.4.  Damit die Organisation während der Schulferien geplant werden kann, werden die Eltern gebeten, jeweils vor Ferienbeginn ein Formular auszufüllen, dem die Anwesenheitszeiten des Kindes in der betreffenden Einrichtung zu entnehmen sind. Dieses Formular wird vom Personal rechtzeitig vor Ferienbeginn bereitgehalten.
Nach der Anmeldefrist wird keiner Anmeldung eines Kindes mehr stattgegeben.
ARTIKEL 8


Besondere Bestimmungen für Kinder der Klassen der Sekundarstufe,
die das Lernzentrum besuchen
Das Kinderbetreuungszentrum organisiert während der letzten Juni- und der ersten Juliwoche für die regulär angemeldeten Kinder der Sekundarstufenklassen spezielle Aktivitäten und/oder Ausflüge. Im Rahmen einer Elternversammlung werden die organisierten Aktivitäten erläutert, der entsprechende Zeitplan mitgeteilt und um Anmeldung der Kinder gebeten. Die Betreuung durch das Lernzentrum ist während dieser Zeit nur für die an diesen Aktivitäten teilnehmenden Kinder möglich.
ARTIKEL 9

Bringen und Abholen der Kinder

Wenn die Kinder gebracht werden, sind sie persönlich einem Erzieher bzw. einer Erzieherin anzuvertrauen. Auch beim Abholen ist der Erzieher bzw. die Erzieherin des Kindes zu verständigen.

Bei Ausflügen müssen die Kinder vom Kinderbetreuungszentrum aus aufbrechen und sind nach Abschluss der Aktivität auch von dort abzuholen.
Die Kinder müssen spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Aktivitäten anwesend sein. Ein für eine Aktivität angemeldetes Kind, das verspätet eintrifft, wird nicht zu der Aktivität zugelassen.
Wenn eine andere als die auf dem Anmeldeformular genannte Person das Kind abholen möchte, so muss sie der Leitung der betreffenden Einrichtung eine vom/von den Erziehungsberechtigten des Kindes ordnungsgemäß datierte und unterzeichnete Vollmacht vorlegen.
Eine Person, die bevollmächtigt wird, ein Kind abzuholen, muss mindestens 16 Jahre alt sein.
Im Zweifelsfall behält sich die Leitung das Recht vor, die von ihr als notwendig erachteten Nachforschungen anzustellen, bevor sie das Kind übergibt.

Falls ein Kind nach Schließung der Einrichtung nicht abgeholt wurde, trifft die Leitung der betreffenden Einrichtung die entsprechenden Vorkehrungen, d. h. sie benachrichtigt die Personen, deren Namen in der Liste mit den Auskünften zur Familie aufgeführt sind. Falls ein Kind nach 19.00 Uhr (bzw. freitags nach 18.30 Uhr) nicht von der bevollmächtigen Person bzw. den bevollmächtigten Personen abgeholt wurde, so wird die zusätzlich geleistete Arbeitszeit dem betreffenden Elternteil nach dem Stundensatz in Rechnung gestellt, der im Rahmenvertrag für Aushilfskräfte für Erzieher bzw. Erzieherinnen und Kindergärtner bzw. Kindergärtnerinnen vorgesehen ist. 
Bei wiederholten Verspätungen gilt Artikel 13 Absatz 2.


Die Verwaltung behält sich das Recht vor, Personen, deren Verhalten den Kindern, dem Betreuungspersonal oder den Anlagen zum Schaden gereichen könnte, den Zugang zu den Einrichtungen zu verweigern.
ARTIKEL 10

Verhalten des Kindes
Die Eltern sind gehalten, ihr Kind sauber und korrekt gekleidet in der Einrichtung abzuliefern, wie man dies für die Aufnahme eines Kindes in eine Gemeinschaft zu Recht erwarten kann.

Die Kinder müssen Regenbekleidung dabei haben; kleinen Kindern ist außerdem je nach Jahreszeit und Witterung eine Kopfbedeckung als Sonnenschutz mitzugeben. Für Kinder, die die Krippe und den Kinderhort besuchen, ist Kleidung zum Wechseln für den Tag (Hose, Schuhe, Schlüpfer, Strümpfe usw.) mitzubringen, die mit dem Namen des Kindes gezeichnet ist.

Das Mitbringen von wertvollen Gegenständen oder Spielsachen sowie von gefährlichen Gegenständen oder Spielsachen ist streng untersagt.

Das Mitbringen von Süßigkeiten ist in den drei Einrichtungen nicht gestattet.

Bestimmungen für die Kinderkrippe
Das Tragen von Schmuck ist streng untersagt.
ARTIKEL 11

Haftung

Vom Verwaltungsträger werden Versicherungen für die Kinder und das Personal abgeschlossen.

Die Eltern werden darauf hingewiesen, dass die Haftung der drei Einrichtungen erst ab der Übernahme der Kinder durch den Erzieher bzw. die Erzieherin beginnt und mit ihrer Abholung endet.

Die Versicherung erstreckt sich auch auf die durch die Einrichtungen organisierten Ausflüge.

Abgedeckt sind ebenfalls Risiken, die auf dem direktesten Weg zwischen der Europäischen Schule und der Stätte eintreten können, an der das Kind übernommen wird.

Den Eltern wird nachdrücklich empfohlen, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.

ARTIKEL 12

Gesundheitsbestimmungen

Ein fieberndes, krankes oder von Parasiten befallenes Kind kann nicht in die Einrichtungen aufgenommen werden. Im Falle einer ansteckenden oder übertragbaren Krankheit wird das Kind erst nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über die Heilung wieder aufgenommen.

Ansteckende Krankheiten oder Parasitenbefall sind der Leitung der betreffenden Einrichtung unverzüglich mitzuteilen. Darüber hinaus müssen die Eltern im Interesse des Kindes den medizinischen Dienst und die Leitung der Einrichtung über jede andere übertragbare Krankheit in der Familie unterrichten.

Kinder mit einer Nahrungsmittelallergie oder einer sonstigen Allergie werden nur nach Vorlage einer von einem Allergologen ausgestellten Bescheinigung aufgenommen, in der die Art der Allergie und die zu ergreifenden Maßnahmen angegeben sind.

Die Verabreichung von Medikamenten darf nur nach Vorlage der ärztlichen Verordnung und mit schriftlicher Genehmigung erfolgen, die auf dem beim Personal der betreffenden Einrichtung erhältlichen Formular erteilt wird.

Die Eltern ermächtigen den ärztlichen Dienst, den Leiter der Einrichtung bzw. das Krankenpflegepersonal alle ärztlichen bzw. chirurgischen Maßnahmen zu ergreifen, die der Zustand des Kindes wegen Krankheit oder wegen eines während seiner Anwesenheit eingetretenen Unfalls erforderlich machen würde, insbesondere:

1. bei einem Notfall den unverzüglichen Transport des Kindes in das nächstgelegene diensthabende Krankenhaus;

2. in anderen Fällen die notwendigen Maßnahmen zur Versorgung des Kindes zu veranlassen.

Falls es sich als notwendig erweist, werden die Eltern oder die zur Abholung des Kindes berechtigten Personen benachrichtigt und sind gehalten, das Kind so schnell wie möglich abzuholen. Sind diese Personen nicht zu erreichen oder nicht abkömmlich, behält sich die Leitung der betreffenden Einrichtung das Recht vor, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

In der Kinderkrippe ist mindestens einmal wöchentlich ein beratender Kinderarzt tätig, der bei dieser Gelegenheit die Kinder auf Bitten des Krankenpflegepersonals untersucht.

Mit Ausnahme der speziellen Mahlzeiten für Kinder mit Allergieproblemen bzw. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die von einem Allergologen ordnungsgemäß bescheinigt wurden, werden keine speziellen Mahlzeiten zubereitet.
ARTIKEL 13

Vorläufiger Ausschluss oder Verweis eines Kindes

Ein Kind, dessen Verhalten anderen Kindern, dem Betreuungspersonal oder Anlagen zum Schaden gereichen könnte, kann vom Verwaltungsträger ohne vorherige Genehmigung des CCPE vorläufig vom Besuch der Einrichtungen ausgeschlossen werden. Der Verwaltungsträger setzt den Vorsitzenden des CCPE unverzüglich von seiner Entscheidung in Kenntnis, der darüber befindet, ob der Fall auf einer Sitzung erörtert werden muss.

Nach Stellungnahme des CCPE behält sich der Verwaltungsträger das Recht vor, ein Kind, dessen Verhalten anderen Kindern, dem Betreuungspersonal oder Anlagen zum Schaden gereichen könnte, von der Einrichtung zu verweisen. Bei häufigem und/oder längerem unentschuldigten Fehlen sowie bei wiederholter Nichtbeachtung der vorliegenden Aufnahme- und Betriebsordnung kann ein Kind ungeachtet der bei seiner Anmeldung festgestellten Priorität von der Einrichtung verwiesen werden, ohne dass ein Anspruch auf Rückerstattung gezahlter Beträge besteht.


ARTIKEL 14

Abmeldung

Die Abmeldung hat mindestens 30 Tage vor Weggang des Kindes schriftlich beim Sekretariat der betreffenden Einrichtung zu erfolgen. Die Zahlungen werden bis zum Ablauf der Abmeldefrist geschuldet.

Eine zeitweilige Aussetzung der Anmeldung für den Kinderhort bzw. das Lernzentrum, die durch einen bezahlten Urlaub oder einen Urlaub aus persönlichen Gründen bedingt ist bzw. aus einem anderen ordnungsgemäß mitgeteilten Grund beantragt wird, muss dem Verwaltungsträger mindestens 30 Tage vor Weggang des Kindes schriftlich mitgeteilt werden.

Die zeitweilige Aussetzung der Anmeldung kann nicht unter einem Monat betragen.

Der Kostenbeitrag ist auch dann fällig, wenn das Kind nach dem vereinbarten Zeitraum den Kinderhort bzw. das Lernzentrum nicht mehr besucht.

ARTIKEL 15

Anerkennung der Aufnahme- und Betriebsordnung

Mit dem Antrag auf Aufnahme bzw. Wiederaufnahme willigen die Eltern in die vorliegende Aufnahme- und Betriebsordnung ein.

ARTIKEL 16

Inkrafttreten

Die vorliegende Aufnahme- und Betriebsordnung hebt die derzeit gültige auf und tritt an deren Stelle.

Sie wird nach Stellungnahme des Ausschusses für das Multifunktionale Kinderbetreuungszentrum vom Ausschuss für soziale Tätigkeiten angenommen.

Die vorliegende Aufnahme- und Betriebsordnung tritt am 1. September 2008 in Kraft.

	ANHANG

	ÖFFNUNGSZEITEN DES KINDERHORTS
	
	ÖFFNUNGSZEITEN DES LERN- UND FREIZEITZENTRUMS

	Für nicht eingeschulte Kinder (von drei bis vier Jahren)
	
	
	
	

	Montag
	8:00 Uhr
	19:00 Uhr
	
	
	
	

	Dienstag
	8:00 Uhr
	19:00 Uhr
	
	
	
	

	Mittwoch
	8:00 Uhr
	19:00 Uhr
	
	
	
	

	Donnerstag
	8:00 Uhr
	19:00 Uhr
	
	
	
	

	Freitag
	8:00 Uhr
	18:30 Uhr
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Essenszeiten
	11:30 –12:15 Uhr / 12:15–12:45 Uhr
	
	

	Mittagsruhe
	13:00–14:30 Uhr
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	NB: Das CPE1 ist von 13:00–13:30 Uhr geschlossen.
	
	
	
	

	Für eingeschulte Kinder
	
	
	
	
	

	Während der Schulzeit
	
	
	Während der Schulzeit
	

	
	
	
	
	
	
	

	Montag
	16:00 Uhr
	19:00 Uhr
	
	Montag
	16:30 Uhr
	19:00 Uhr

	Dienstag
	13:30 Uhr
	19:00 Uhr
	
	Dienstag
	13:30 Uhr
	19:00 Uhr

	Mittwoch
	13:30 Uhr
	19:00 Uhr
	
	Mittwoch
	16:30 Uhr
	19:00 Uhr

	Donnerstag
	13:30 Uhr
	19:00 Uhr
	
	Donnerstag
	13:30 Uhr
	19:00 Uhr

	Freitag
	13:30 Uhr
	18:30 Uhr
	
	Freitag
	13:30 Uhr
	18:30 Uhr

	
	
	
	
	
	
	

	Essenszeiten
	
	Essenszeiten
	

	Dienstags bis freitags
	13:00–13:30 Uhr
	
	Dienstags, donnerstags und freitags
	13:45–14:15 Uhr CPE III

	
	
	
	
	
	
	13:30–14:15 Uhr CPE IV

	Während der Schulferien
	
	
	Während der Schulferien
	

	
	
	
	
	
	
	

	Montag
	8:00–11:30 Uhr
	13:30–19:00 Uhr
	
	Montag
	8:00–12:45 Uhr
	14:00–19:00 Uhr

	Dienstag
	8:00–11:30 Uhr
	13:30–19:00 Uhr
	
	Dienstag
	8:00–12:45 Uhr
	14:00–19:00 Uhr

	Mittwoch
	8:00–11:30 Uhr
	13:30–19:00 Uhr
	
	Mittwoch
	8:00–12:45 Uhr
	14:00–19:00 Uhr

	Donnerstag
	8:00–11:30 Uhr
	13:30–19:00 Uhr
	
	Donnerstag
	8:00–12:45 Uhr
	14:00–19:00 Uhr

	Freitag
	8:00–11:30 Uhr
	13:30 –18:30 Uhr
	
	Freitag
	8:00–12:45 Uhr
	14:00–18:30 Uhr

	
	
	
	
	
	
	

	Essenszeiten
	11:45​–12:15 Uhr
	Essenszeiten
	12:45–13:15 Uhr


Abgesehen von Ausnahmefällen müssen die Kinder bis 9:00 Uhr gebracht werden. 
Sie dürfen keinesfalls während der Essenszeiten oder der Mittagsruhe gebracht oder abgeholt werden.
Die Kinder bekommen eine Mahlzeit (gegen Bezahlung) und einen Imbiss am Vormittag und am Nachmittag.

NB: Die Abholung der Kinder von der Europäischen Schule erfolgt am dafür vorgesehenen Treffpunkt.

� Direkt verwaltete Kinderkrippe und private Kinderkrippen.


� Die für den wahrscheinlichen Aufnahmezeitpunkt einen Vertrag über mindestens ein Jahr oder einen unbefristeten Vertrag vorlegen.


� Vater, Mutter oder jede andere sorgeberechtigte Person.





� Die Vertragsdauer ist ebenfalls anzugeben.


� Vorbehaltlich des Eingangs aller Belege.


� NETTOEINKOMMEN





Nettoeinkommen einer vertraglich an die Institutionen gebundenen Person:


Nettoeinkommen laut Gehaltsabrechnung unter Berücksichtigung anderweitiger Zulagen und abzüglich vorübergehend bezogener Zulagen.


Nettoeinkommen einer nicht vertraglich an die Institutionen gebundenen Person:


Nettoeinkommen laut Gehaltsabrechnung unter Berücksichtung von geldwerten Vorteilen oder sonstigen Beiträgen.


Einkommen einer selbstständig beschäftigten Person:


auf der Grundlage der Steuererklärung des Vorjahres ermitteltes und auf 12 Monate hochgerechnetes Einkommen.





� Dies entspricht der Zahl der maximal erstattungsfähigen Tage im Verhältnis zur Zahl der jährlichen Arbeitstage.


� Diese Zahlen werden gemäß der Entwicklung des Personals der Institutionen in Luxemburg einer Überprüfung unterzogen.
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